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degefest e.V. & degefest Institut
In unserer heutigen, schnelllebigen Welt führt die grenzenlose Mobilität und die immer weiter fortschreitende Vernetzung des Wissens zu 
einer teils unkoordinierten Informationsflut. Das macht es selbst Insidern schwer, den aktuellen Stand in ihrem Fachbereich zu verfolgen. 
So stehen auch die Akteure der MICE-Branche vor diesen Herausforderungen. Die Kongress- und Tagungsbranche entwickelt sich kontinui-
erlich  weiter  -  Trends kommen und gehen, neue Richtlinien entstehen und innovative Technik hält Einzug in die Tagungshäuser.

Das degefest Institut und der Fachverband der Kongress- und Seminarwirtschaft degefest bündeln das Know-how von Best Practicern und 
stellen dies in in vielfältiger Form bereit. Neben Studien zum Kongress- und Veranstaltungsmarkt, die sowohl aktuelle Themen behandeln 
als auch einen Blick in die Zukunft der Branche geben, Weiterbildungsveranstaltungen und Prüfung von Kongress- und Tagungszentren bi-
eten das Institut und der Verband Consulting-Dienstleistungen in Form von schriftlichen Handlungsempfehlungen und Checklisten an. Da-
bei werden alle  Dimensionen wie beispielsweise Personalmanagement, Technikanforderungen oder Marketingstrategien berücksichtigt,  
mit dem Ziel, dass die deutschen Veranstaltungsstätten den wachsenden Anforderungen des Marktes von morgen nicht nur Stand halten, 
sondern im internationalen Vergleich Standards setzen.

Zur wissenschaftlichen Abrundung hat der degefest bereits vor Jahren einen eigenen wissenschaftlichen Beirat implementiert. Mit Dank 
verweisen wir auf die Professoren Jaworski, Luppold und Brysch - exzellente Kenner der MICE-Branche. In Zusammenarbeit mit dem 
hochkarätig besetzten wissenschaftlichen Beirat wird Monitoring hinsichtlich aller wichtigen Entscheidungsprozesse betrieben, neues Wis-
sen gebündelt und im Gesamtkontext eingeordnet.
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Prognosen sind schwierig, 
besonders wenn sie die Zukunft 
betreffen.                            Kurt Tucholsky
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Ihre Mitarbeiter sollten stets die aktuellen Gesetze und Verodnungen kennen. .
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Einordnung von Regelwerken 

Es gibt nicht weniger als 187 Normen, die im Veranstaltungsrecht 

tangieren – mit ordnungs-, zivil- und strafrechtlicher Relevanz.

Quelle: Kanzlei Leber & Partner

Grundgesetz

Öffentliches Recht
(BauGB / STGB)

Verordnungen & 
Satzungen

(BauNVO / GewO / 
VStättV)

Privates Recht
(BGB / ZPO)

Sonderregelungen
(BGV / BGI)
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